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Der Pädagogische Beobachter
IM KANTON ZÜRICH

ORGAN DES KANTONALEN LEHRERVEREINS — BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNG
ERSCHEINT MONATLICH EINMAL

9. JAHRGANG No. 3. 6. FEBRUAR 1915

INHALT: Zur gefl. Beachtung! — Zur Urabstimmung über die neuen Statuten des Zürcherischen Kantonalen LehreiVereins. — Zürcherischer
Kantonaler Lehrerverein.

Zur gefl. Beachtung
Den Mitgliedern des Z. K. L.-V. sind in diesen Tagen

mit den von der Delegiertenversammlung einstimmig gut-
geheissenen Statuten Stimmzettel zugestellt worden, die
zur Teilnahme an der auf den 7.—13. Februar a. c. an-
gesetzten berech-
tigen. Die Stimmabgabe muss bis 13. Februar beendigt
sein. Wir empfehlen die Vorlage, sowie den an leitender
Stelle dieser Nummer befindlichen Artikel angelegentlich
der Beachtung und erwarten eine zahlreiche Beteiligung
an der Abstimmung.

Zur Urabstimmung
über die neuen Statuten des Zürcher. Kant. Lehrervereins.

Die ordentliche Delegiertenversammlung vom letzten
Frühjahr hat auf den Vorschlag des Kantonalvorstandes
beschlossen, die Statuten des Zürcherischen Kantonalen
Lehrervereins zu revidieren, und uns den Auftrag erteilt,
einen Entwurf zu neuen Statuten auszuarbeiten und ihr
diesen in einer Herbstversammlung zur Beratung vorzulegen.
Dabei hatte es die Meinung, die neuen Statuten sollten
womöglich im November oder Dezember die Urabstimmung
passieren und auf 1. Januar 1915 in Kraft treten können.
Durch diese Rechnung haben, wie durch ungezählte grössere
und wichtigere, die Zeitereignisse ihren Strich gemacht.
Vier Vorstandsmitglieder mussten für längere Zeit unter die
Fahne treten, und der Vorsitzende wollte in dieser Zeit nur
die allerdringendsten Geschäfte erledigen. So ruhte die
Statutenrevision bis nach den Herbstferien. Eine weitere
Verschiebung war nicht mehr angängig, da die Frage be-
treffend die Wahlart der Delegierten des Schweiz. Lehrer-
Vereins nun unbedingt entschieden werden muss ; auch sind
die Vorstands- und Delegiertenwahlen in den Sektionen,
die schon letztes Frühjahr hätten vorgenommen werden
sollen, mit Rücksicht auf die Statutenrevision meistenteils
noch nicht angeordnet worden.

In Nummer 18 des «Pädag. Beobachters» vom 12. De-
zember 1914 hat der Kantonalvorstand den Mitgliedern
seinen Statutenentwurf zur Kenntnis gebracht und sie ein-
geladen, allfällige Wünsche betreffend Änderung desselben
an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom
20. Dezember 1914 vorzubringen. Dieser Einladung wurde
denn auch, allerdings nur von wenig Mitgliedern, Folge
gegeben. Die Vorlage des Kantonalvorstandes ist von der
eben erwähnten Delegiertenversammlung mit zwei Änderungen
(§ 28 und § 30) genehmigt worden. Der Bericht über die
Delegiertenversammlung gibt hierüber Aufschluss.

Der Zürcherische Kantonale Lehrerverein erhält mit den
neuen Statuten das vierte Vereinsgesetz. Die ersten Statuten
standen von 1895 bis 1902 in Kraft und sind von den
Gründern unseres Vereins, den Herren Sekundarlehrer Ulrich
Kollbrunner in Zürich 2 und Sekundarlehrer J. Arnstein in
Winterthur unterzeichnet. Es folgten die zweiten Statuten
bis 1906 und dann die dritten, bis jetzt gültigen. Den
Anstoss zur gegenwärtigen Statutenrevision gaben die neuen,

seit I. Januar 1914 gültigen Statuten des Schweizerischen
Lehrervereins, da wir als Sektion des Schweiz. Lehrervereins
uns ihnen in einigen Dingen anzupassen haben. Sodann
hatten unsere Lehrerinnen-Mitglieder schon vor längerer
Zeit bestimmte Wünsche bezw. Forderungen an unsere Or-
ganisation gestellt, deren Erfüllung eine Änderung der Statuten
bedingte. Ferner hatte sich im Laufe der Geschäfte die
eine oder andere Bestimmung der Statuten als unklar oder
ungenügend und somit als revisionsbedürftig erwiesen. Und
da man einmal am Revidieren war, wurde gleich noch ver-
schiedenes aufgenommen, was mehr der Vollständigkeit
wegen dazugehört. Dadurch haben die Statuten allerdings
eine ganz erhebliche Erweiterung erfahren ; sie umfassten
zuerst nur 15, dann 16 Artikel; das jetzt noch in Kraft
stehende Vereinsgesetz dagegen zählt deren schon 37 und
in der neuen Vorlage steigt ihre Zahl sogar auf 50.

Der Z. K. L.-V. ist als Kampforganisation gegründet
worden. Verteidigung der idealen und materiellen Interessen
der Volksschule und ihrer Lehrer, so lautet seine erste
Zweckbestimmung. Und in der Tat, es vergeht wohl kaum
eine Sitzung des Kantonalvorstandes, in der es nicht gilt,
bald da, bald dort, bald für diese und bald für jene be-
drohte Position einzutreten. Das führt zu Zusammenstössen
mit Privaten, mit Gemeinde-, Bezirks- und kantonalen Be-
hörden, hie und da sogar zur Anrufung der Gerichte. Der
Kantonalvorstand musste darum wünschen, sich auf Statuten
stützen zu können, die in jeder Beziehung mit den be-
stehenden Gesetzen in Einklang stehen. Darum liessen wir
den Entwurf von unserem Rechtskonsulenten auf seine

gesetzliche Grundlage überprüfen und haben ihn dem er-
haltenen Rate angepasst.

Im übrigen aber sind die von uns vorgenommenen
Änderungen mit wenigen Ausnahmen untergeordneter Natur.
Die von den Gründern des Z. K. L.-V. mit weitsichtigem
Blick geschaffene Organisation ist in der Vorlage beibehalten
worden. Sie hat in den 20 Jahren ihres Bestehens die
gesamte kantonale Lehrerschaft, wenigstens auf der Volks-
schulstufe, zu grossen freiwilligen Vereinigung zu-
sammengeführt und beisammengehalten ; sie hat sich in
schweren Zeiten glänzend bewährt und wird auch von aussen
als mustergültig anerkannt. Es ist hier wohl am Platze, sich
ihrer Schöpfer dankbar zu erinnern.

Auch die neuen Statuten werden dem Wollen und der
Tätigkeit unseres Vereins nur für eine verhältnismässig be-
schränkte Zeit die äussere Form sein können; neue Zeiten
bringen neue Ziele, erfordern neue Mittel. Eine Organisation
soll ein lebendiger Organismus sein, der sich nach vor-
gezeichneten Bahnen frei entwickelt. Wir haben uns be-
müht, diese Entwicklung nicht durch Aufstellung zu enger
Bestimmungen zu hemmen. Zu den wichtigeren der vor-
genommenen Änderungen fügen wir im folgenden noch eine
kurze Begründung hinzu.

Titel. Hier ist der Untertitel «Sektion des Schweizer-
ischen Lehrervereins » neu. Die schon seit dem Jahre
1896 bestehende Tatsache, dass der Z. K. L.-V. zugleich
die Sektion Zürich des S. L.-V. ist, soll auch schon im
Titel zum Ausdruck kommen.
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Abschnitt I. Zweck. § i ist beinahe ganz gleich
wie bisher. Der Zweck war von Anfang an in einer Weise
umschrieben, dass die Vereinstätigkeit das Ziel klar vor-
gezeichnet und doch in bezug auf Mittel und Wege brei-
tester Spielraum gelassen ist. Von den drei kleinen Ände-
rungen möchten wir nur eine kurz erwähnen : In § I der
alten Statuten ist auch der Sitz des Vereins angegeben; in
den neuen findet sich diese Bestimmung als eine organi-
satorische unter Abschnitt IV, § 13.

Abschnitt II. Mitgliedschaft. Z« £ j: Die alten
Statuten enthalten über die Aufnahme neuer Mitglieder
keine andere Bestimmung, als dass unter den Pflichten der
Sektionsvorstände die Gewinnung neuer Mitglieder genannt
ist. Durch wen und wie die Aufnahme zu erfolgen habe,
war nicht bestimmt. Dieses Verhältnis ist nunmehr durch
§ 3 der Vorlage geregelt. Neu ist dabei die Forderung,
dass eine Eintrittserklärung unterschrieben werden muss und
dass den Neuaufgenommenen die Vereinsvorschriften (Sta-
tuten, Reglemente, Regulative usw.) zuzustellen sind.

Z« $ ^ $ 5. Die §§ 4 und 5 sind aus § 3 alt
entstanden und behandeln Austritt und Wiedereintritt. § 4
stellt über die Zeit des Austrittes und die Einreichung der
Austrittserklärung bestimmte Vorschriften auf. Bis jetzt
gestalteten sich die Austritte in der Regel so, dass einfach
die Bezahlung des Jahresbeitrages verweigert wurde, wenn
irgendeine Vereinsmassnahme oder Nichtmassnahme den
Unmut des betreffenden Mitgliedes erregt hatte. So ein-
fach wird künftig die Sache nicht mehr gehen ; auf alle
Fälle ist der Beitrag für das laufende Jahr immer zu zahlen.
Übrigens könnte man den Artikel wie bisher weglassen;
denn die darin enthaltenen Bestimmungen gelten auch sonst,
sie sind in § 70 des neuen Zivilgesetzbuches enthalten.
Sie wurden aufgenommen, damit die Mitglieder sich auch
hierüber in den Statuten orientieren können.

Abschnitt III. Finanzen. In $ 7 wird der Jahres-
beitrag auf 3 Franken angesetzt, während er nach den
jetzigen Statuten bloss 2 Fr. beträgt. Allein diese sind
hierin von den tatsächlichen Verhältnissen längst überholt,
indem schon seit Jahren dem Verein ein jährlicher
Tribut von 3 Fr. zu entrichten war. Diese Erhöhung wurde
hauptsächlich durch die Gründung des Vereinsorgans nötig.
Zudem hat sich der Aufgabenkreis unseres Vereins nach
verschiedenen anderen Richtungen erweitert; wir erinnern
an die Besoldungsstatistik, an die Stellenvermittlung und
vor allem an die Gewährung von Rechtsschutz und die
Vermittlung von Rechtsauskunft, die jährlich bedeutende
Summen beanspruchen. Die Vorlage sieht auch die Mög-
lichkeit einer Herabsetzung des Jahresbeitrages vor; diese
könnte eventuell schon im laufenden Jahr mit seinen noch
ungewissen und düsteren Aussichten nötig werden.

.§ <? enthält die neue Bestimmung, dass Lehramtskandi-
daten beitragsfrei sind. Aus diesem Grunde und mit
Rücksicht auf die Darlehenskasse können laut § 2 nur
Lehramtskandidaten mit zürcherischem Primarlehrerpatent
Mitglieder werden.

,2« $ /2. Die jetzigen Statuten sprechen den Mit-
gliedern des Vorstandes ausser der Fahrtentschädigung die
Vergütung ihrer Barauslagen zu ; in Wirklichkeit zahlte der
Quästor längst nicht mehr dem einen Mitglied seinen Käse
und Zweier, dem andern Bier und Wurst oder sein Fläsch-
chen Alkoholfreien, sondern richtete schon aus Gründen
der Einfachheit ein bestimmtes Sitzungsgeld aus.

§ 10 alt schreibt vor, Präsident, Aktuar und Quästor
seien für ihre Arbeit angemessen zu entschädigen. Gegen-
wärtig haben wir zwei Aktuare ; der Korrespondent besorgt
ausserdem noch die Besoldungsstatistik und die Stellen-
Vermittlung, welch letztere zeitweise sehr viel Arbeit ver-
ursacht. Aber auch der Vizepräsident nimmt im Kantonal-
vorstand nicht die traditionelle Pfründe ein ; er besorgt u. a.

das Administrative des «Pädag. Beobachters». Darum hat
die ordentliche Delegiertenversammlung vom Jahre 1913
grundsätzlich beschlossen, dass alle Vorstandsmitglieder sich
in die ausgesetzte Besoldung nach Massgabe ihrer Funk-
tionen zu teilen haben.

Abschnitt IV. Organisation. £ /J verlängert die
Amtsdauer des Kantonalvorstandes, der Delegierten, der
Sektionsvorstände und der ständigen Kommissionen von
bisher drei Jahren auf vier Jahre, da auch der S. L.-V.,
dessen Sektion wir sind, die vierjährige Amtsdauer hat.

$ 27 gewährt den Sektionen Winterthur und Zürich in
etwelcher Berücksichtigung ihrer Mitgliederzahl das Recht,
zwei bezw. drei Vertreter ins Presskomitee abzuordnen.
Diese Änderung gegenüber den jetzigen Statuten besteht
auf Grund eines Beschlusses der Delegiertenversammlung
schon seit mehreren Jahren.

Z# $ Neu ist hier die Bestimmung, dass den
Lehrerinnen eine angemessene Vertretung in der Dele-
giertenversammlung einzuräumen sei. Gegenwärtig besitzen
sie eine einzige Delegierte, die von der Sektion Zürich ab-
geordnet wird. In Nummer 2 des «Pädag. Beobachters»

1914 erhoben die Lehrerinnen Anspruch auf vier bis fünf
weibliche Delegierte, wovon Winterthur ein bis zwei, Zürich
drei entsenden sollte. «Wir wissen», schrieben sie, «welch
bedeutungsvolle Stellung die Delegierten des Z. K. L.-V.
unter der Lehrerschaft einnehmen und gerade deshalb sind
wir überzeugt, dass auch weibliche Delegierte recht nütz-
liehe und vor allem »ÄwJ/r Arbeitskräfte in der Dele-
giertenversammlung darstellen.» «Die ungünstige Vertretung
wurde uns in den DelegiertenVersammlungen der letzten
Jahre oft zum Verhängnis, wenn der Kantonale Lehrer-
verein zu Interessenskonflikten zwischen Lehrern und Lehrer-
innen Stellung zu nehmen hatte.» Die Erfüllung dieses
Wunsches soll es ihnen auch ermöglichen, in der Dele-
giertenversammlung des S. L.-V. eine Vertretung zu erhalten.

Unseres Erachtens besteht kein Grund, diesem mass-
voll gehaltenen Wunsche der Lehrerinnen nicht zu ent-
sprechen; zahlenmässig hätten sie Anrecht auf sieben Dele-
gierte. Eine Verweigerung müsste die Lehrerinnen dem
Kantonalen Lehrerverein entfremden und die Einigkeit der
zürcherischen Lehrerschaft gefährden, zum Schaden des

ganzen Standes. Es kann uns auch nur recht sein, wenn
unsere Kolleginnen ihre schul- und standespolitische Energie
in den Dienst des gesamten Lehrerstandes stellen, statt sie
für Sonderbestrebungen einzusetzen.

Z« £ jj. Als neu haben wir hier hervorzuheben, dass
der Kantonalvorstand künftig aus srVfo« Mitgliedern be-
stehen und eines davon dem Lehrerinnenstande entnommen
werden soll. Damit werden zwei weitere Wünsche der
Lehrerinnen erfüllt. Die Erhöhung der Zahl der Vorstands-
mitglieder steht mit der Forderung der Lehrerinnen, im
Kantonalvorstande vertreten zu sein, im engsten Zusammen-
hang. Bei /««/ Vorstandsmitgliedern haben die Lehrer-
innen ihrer Zahl nach noch keinen vollen Anspruch auf
einen Sitz im Kantonalvorstand. Aus Billigkeits- und Vereins-
politischen Gründen wurde den Lehrerinnen in der Vorlage
die gewünschte Vertretung gewährt. Interessenkonflikte
zwischen Lehrern und Lehrerinnen sind noch nicht für
ewige Zeiten aus dem Wege geräumt; ein Schlichten von
Streitigkeiten ist eher möglich, wenn man sich in kleinem
Kollegenkreise aussprechen kann; Gefühlen des Argwohns,
die bei einer unterliegenden Minderheit leicht aufsteigen,
wird der Grund abgegraben, wenn diese bei den Verhand-
lungen zum Worte kommen und beim Fassen von Be-
Schlüssen mitwirken kann. — Damit ist aber auch die Frage
betreffend die Mitgliederzahl des Kantonalvorstandes ent-
schieden. Der fünfgliedrige Kantonalvorstand ist seiner
Aufgabe in arbeits- und verantwortungsreichen Zeiten ge-
recht gewordeu und wäre ihr wohl auch künftig gewachsen.
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Die Verhandlungen werden bei erhöhter Mitgliederzahl so-

gar eher verlangsamt als beschleunigt werden. Müsste aber

von fünf Vorstandsmitgliedern eines eine Lehrerin sein, so

wäre zu befürchten, dass der Kantonalvorstand in seiner
Kraftentfaltung zu sehr beeinträchtigt würde, da die Lehrerin
doch weniger im öffentlichen Leben steht als der Lehrer.
Die Erhöhung der Mitgliederzahl ist also die notwendige
Folge der Gewährung einer Vertretung der Lehrerinnen im
Kantonalvorstande.

Abschnitt V. Publikationsorgan. jp. Das

Vereinsorgann soll, nachdem es sich in acht Jahren über seine
Existenzberechtigung und -fähigkeit ausgewiesen hat, in den
Statuten nicht unerwähnt bleiben. Es hat dem Verein in
den letzten Jahren grosse Dienste geleistet, vor allem als

Verbindung zwischen dem Kantonalvorstand und den Mit-
gliedern und als Sprechsaal der Mitglieder. Der Vorstand
könnte und die Mitglieder möchten, wie aus vielen Stimmen
zu schliessen ist, es kaum mehr entbehren. Es hat wesent-
lieh dazu beigetragen, den Vereinsgedanken, den Sinn für
die Organisation und das Solidaritätsgefühl unter der Zürcher-
ischen Lehrerschaft zu heben. Die Mitglieder wissen jetzt
einigermassen, was im Kantonalen Lehrerverein für sie getan
wird, während sie ihn früher in mehr als einer Sektion nur
vom Bezug des Jahresbeitrages her kannten.

Zu: VI. Der Z. K. L.-V. als Sektion des S. L.-V.
Neben dem Z. K. L.-V. existiert die Sektion Zürich des
S. L.-V. Sie besteht aus den zürcherischen Mitgliedern
des S. L.-V. In der Hauptsache haben die beiden Vereine
die gleichen Mitglieder; die Sektion des S. L.-V. besitzt
ca. 400 Mitglieder, die dem Kantonalen Lehrerverein nicht
angehören ; andererseits sind auch Mitglieder des Z. K. L.-V.
nicht im S. L.-V. Um nun eine unnütze, der Sache der
Lehrerschaft schädliche Doppelorganisation zu vermeiden,
beschloss am 18. April 1896 eine Versammlung von Mit-
gliedern der beiden Vereine, dass der Vorstand des Z. K.
L.-V. auch Vorstand der Sektion Zürich des S. L.-V. sein
solle und also auch deren Geschäfte zu besorgen habe.

Die neuen Statuten des S. L.-V. zeigen das Bestreben,
diesen Verein straffer zu organisieren und namentlich die
Sektionen durch Dezentralisation der Tätigkeit zur Mitarbeit
heranzuziehen. Zu dem Zwecke müssen jedoch diese Sek-
tionen wohl organisiert sein, und so entstand für uns das
Bedürfnis, die Organisation des Z. K. L.-V. in weiterem
Masse als bisher auf die Sektion zu übertragen und das

gegenseitige Verhältnis, sowie das zum S. L.-V. klarzulegen.
Diese Aufgabe wird in Abschnitt VI gelöst.

if« ^2. § 9 der Statuten des S. L.-V. bestimmt :

7*/« A. Z.-KJ zewzta« zta/r/z
««/" «zzf Hzwtatazzz'r w« z//W- ya/zzrzz ,§z>zt>£/z/A Wie das

geschehen soll, darüber können die Sektionen bestimmen ;

die Statuten sagen hierüber «Aszc/z/ZtaA nichts. Nach den
jetzigen Statuten mussten diese Wahlen durch Urabstimmung
erfolgen. Die neue Statutenvorlage geht hievon ab und lässt
die Delegierten des S. L.-V. künftig von der kantonalen
Delegiertenversaramlung wählen. Dieser Vorschlag könnte
auf den ersten Blick als Rückschritt erscheinen. Tatsächlich
ist er ein Schritt von der reinen Demokratie zur Repräsen-
tative. Allein die Wahl durch Urabstimmung ist mit den
politischen Volkswahlen, z. B. unserer Regierungsräte nicht
ohne weiteres zu vergleichen. Hier geht eine umfangreiche
Wahlkampagne voraus, in Wahlversammlungen und in der
Presse wird über die Kandidaten verhandelt, und diese
werden so allgemein bekannt, insofern sie es nicht schon
vorher zufolge ihrer öffentlichen Stellung waren. Bei der
Wahl unserer schweizerischen Delegierten dagegen konnte
es bisher vorkommen, dass in der Schweizerischen Lehrer-
zeitung im Falle einer Vakanz irgendein Name vorge-
schlagen und gewählt wurde, dessen Träger sich oft in
keiner Weise vorher um die Interessen der Lehrerschaft,

weder die kantonalen noch die schweizerischen, gekümmert
hatte, sich auch nachher wenig genug darum interessierte
und Jahre hindurch keine schweizerische Delegiertenversamm-
lung besuchte. Mit solchen Delegierten ist weder der Sektion
noch dem S. L.-V. gedient. Geschieht die Wahl aber durch
die kantonale Delegiertenversammlung, so ist mit Bestimmt-
heit anzunehmen, dass nur solche Leute abgeordnet werden,
die gezeigt haben, dass sie fähig und gewillt sind, mit
Erfolg und Eifer für die Sache der Lehrerschaft zu arbeiten.
Es ist zugunsten der Wahl durch Urabstimmung ins Feld
geführt worden, dass es für die Delegierten eine grössere
Genugtuung sei, von der Gesamtheit der Mitglieder als nur
von zirka 50 Delegierten gewählt zu werden. Zieht man
aber die bei solchen Wahlen sich ergebende Beteiligung von
5—10 0/0 der Mitglieder in Betracht, so fällt auch diese
Stütze der bisherigen Wahlart.

Werte Mitglieder Nachdem die neuen Statuten von
der Delegiertenversammlung endgültig bereinigt worden sind,
haben Sie in der Urabstimmung über deren Annahme oder
Verwerfung zu entscheiden. Die Urabstimmung ist vom
Kantonalvorstand auf den 7. bis 13. Februar angesetzt worden.
In den nächsten Tagen werden Ihnen die Abstimmungsvorlage
und die Stimmzettel zugehen. Auf dem einen Stimmzettel
sind gemäss Beschluss der ausserordentlichen Delegierten-
Versammlung z/zV 37««wzta« Atatata«, jedoch mit Ausschluss
von Abschnitt VI: »ZW /?. AT. Z..-F. «ta A^/Ê/ta«
-Szr/zwz?z2. Zif/z/'z'zwz'z'zzz.y», auf dem andern der eben genannte
Abschnitt VI anzunehmen oder zu verwerfen. Diejenigen,
die Mitglieder des Z. K. L.-V. und des S. L.-V. zugleich
sind, erhalten beide, die ersteren nur den einen, die letzteren
nur den zweiten Stimmzettel. Wir ersuchen Sie, die
Vorlage zu prüfen, Ihre Stimme durch Ja oder Nein auf
den Stimmkarten abzugeben und diese innerhalb der an-
gesetzten Frist an den Präsidenten des Zürcherischen Kan-
tonalen Lehrervereins, Herrn Sekundarlehrer Emil Hardmeier
in Uster, einzusenden. Wir erwarten, dass Sie Ihr Interesse
am Gedeihen unserer freiwilligen Organisation durch möglichst
zahlreiche Beteiligung an der Urabstimmung bekunden werden.

Im Januar 1915.
Für die Delegiertenversammlung des Z. K. L.-V. :

,Z?zt ATazz/özza/z/aztf/azzz/.

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein.

1. Vorstandssitzung.
Samstag, den 23. Januar 1915, abends 51/4 Uhr in Zürich.

Alle Vorstandsmitglieder.
Fbrjzte: Präsident Hardmeier.

Aus den Verhandlungen:
1. Das /V0/0&?// der letzten, 15. Vorstandssitzung ver-

gangenen Jahres vom 26. Dezember wird verlesen und
genehmigt.

2. Einem Kollegen ist auf seinen Wunsch Material be-
treffend die Frage der Erstellung von Az'/zzrz'zw/zzz/zäzz.s'z'z-zz

zugeschickt worden.
3. Der Vorstand nimmt davon Notiz, dass die Bericht-

erstattung über die letzte in der
Presse nach Beschluss erfolgte.

4. Einem Kollegen wird die erbetene Wegleitung be-
treffend Beteiligung an der gegeben.

5. Der Kantonalvorstand bespricht die vom Regierungs-
rate vorgenommene 7'«« /îzA 2p z&r

«W Ata«/« /%r «to
es erscheint etwas auffällig, wie schnell sich hier

die Verordnung den Wünschen der Behörde anpassen konnte.
6. Dem -ZartaA verdanken wir die Zu-

Sendung seines Jahresberichtes pro 1913/14 aufs beste.

7. Der Zentralquästor hat alle AcAwta&iw afer Ztarta/ta«.r-
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/&«.«<? benachrichtigt, wie sie per 31. Dezember 1914 be-
lastet sind und an die Säumigen einen «Stupfs beigefügt.

8. Vizepräsident Honegger hat die Rechnung über die
öV-f «/Wag. //(tor-tony s kontrolliert

und visiert.
9. Die Vergleichung der Mitglieder mit dem Abonnenten-

Verzeichnis hat u. a. ergeben, dass 28 Mitglieder das Firr-
fzksw£7z« doppelt erhalten haben, nämlich als Abonnenten
der «Schweizer. Lehrerzeitung» und als Sonderabonnenten,
ohne hievon Mitteilung zu machen. Da uns im letzten Jahre
jedes Extra-Abonnement auf Fr. 1.75 zu stehen kommt, ist
dadurch der Vereinskasse eine unnötige Ausgabe von 49 Fr.
erwachsen. Sodann existieren 205 Mitglieder, wovon 92 in
der Stadt Zürich, die das Anrecht auf separate Zustellung
des «Pädag. Beobachters» besitzen, ihn aber nicht erhalten
haben. Wir wissen nicht, ob ein Teil derselben auf das

Vereinsorgan überhaupt nicht reflektiert und sehen darum
davon ab, es allen ohne weiteres zuzuschicken; dagegen
ersuchen wir die Reflektanten, ihren Wunsch per Karte
unserem Vizepräsidenten, Ator« //. //rw^g^ïr, Zc/tor,

2/, ZtoZ/z (5, mitzuteilen. Wir bitten die
Mitglieder ferner um Mitteilung an die gleiche Adresse,
wenn sie die Lehrerzeitung nicht mehr oder wenn sie die-
selbe frisch abonniert haben, damit möglichst alle in den
Besitz des Vereinsorgans gelangen, aber auch doppelte Zu-
Sendungen vermieden werden.

10. Es wird die Frage der Aufstellung eines festen
zV^wtoz'.S' angeschnitten.

11. Denjenigen Mitgliedern, die sich im Militärdienst
befinden, ist nach ihrer Entlassung noch Gelegenheit zu
geben, den zu entrichten, insofern
dieser noch nicht bezahlt ist. Die Bezirksquästoren werden
eingeladen, ihre Bezugslisten abzuschliessen, damit die Jahres-
rechnung keine Verzögerung erfährt.

12. Die ist in der angenehmen
Lage, zwei Schenkungen von 20 bezw. 25 Fr. aufs wärmste
zu verdanken.

Zürcherischer Kan1
(Wegen Raummangel

13. Unter wird noch eine Anzahl kleiner
Geschäfte erledigt.

14. Die hat zwei Lehrer suchende
Primarschulpflegen mit Nominationen bedient.

15. Für die über die neuen Statuten
werden noch verschiedene Vorbereitungen getroffen.

16. Es wird beschlossen, am 6. Februar Nr. 3 und am
20. Februar Nr. 4 des «/jäafcrf. i?i?0&rzr/zto.r» herauszugeben.

17. Ein weit über die vom Regulativ gezogenen Grenzen
hinausgehendes gibt dem Kantonalvorstand
Veranlassung, die zerrütteten ökonomischen Verhältnisse
eines Mitgliedes zu sanieren.

18. Wenn möglich wird die oztowtoto
79/5 schon auf Ende März angesetzt

werden.
19. Das Traktandum ««2/ ZzZrmr//«/7 wird

in Anbetracht der Zeitlage abgeschrieben.
20. Der Kantonalvorstand beschliesst, an die Z7«to-

to/tor einen Beitrag von Fr. 500.—
aus der Kasse des Z. K. L -V. zu verabfolgen, um damit
die Mitglieder, die von allen Seiten mit Beiträgen in An-
spruch genommen werden, von Einzelleistungen zum genannten
Zwecke zu entlasten.

21. Laut den Mitteilungen der Gemeinden sind im
ganzen Kanton bis 31. Dezember 1914 etwa Fr. 775,000
für verausgabt worden. Die unter
den kantonalen Beamten, Lehrern und Geistlichen vor-
genommene Sammlung hat bis heute die schöne Summe
von 172,000 Fr. ergeben. Die Kommission der Hülfsaktion
hat nun bestimmte Vorschläge für die Verteüung von etwa
100,000 Fr. aufgestellt, die binnen kurzem dem 13-gliedrigen
Ausschuss der Delegiertenversammlung der Hülfsaktion zur
Genehmigung vorgelegt werden sollen, worauf dann die
Auszahlung an die Gemeinden erfolgen wird.

22. Zwei Geschäfte müssen auf die nächste Sitzung
verschoben werden.

Schluss der Sitzung 8^/4 Uhr. fF.

naler Lehrerverein.
ihrmals zurückgelegt.)

Rechnungsübersicht pro 1913. zä«.r,§vi(to.

1707 Mitgliederbeiträge zu 3 Fr 5121 Vorstand und Delegiertenversammlung 907 70
Ausserordentliche Beiträge 1492 50 Pädagogischer Beobachter I5I4 50
Zinsen angelegter Kapitalien 557 55 Drucksachen 91 85
Neuanschaffungen 40 — Bureauauslagen, Porti 346 98
Verschiedenes 70 — Besoldungsstatistik 20 —

Rechtshilfe 80 10
Unterstützungen 607 —
Passivzinse 23 45
Presse und Zeitungsabonnements 71 32
Gebühren auf Postcheck 18 95
Abschreibungen 40 —
Verschiedenes 216 40

7281 05 3938 25

Korrenteinnahmen Fr 7281 •05 ^77? /9/j.
Korrentausgaben » 3938.25 Reinvermögen 1912 Fr. 13,607.81

Vorschlag im Korrentverkehr Fr. 3342 80 » 1913 » 16,950. 61

Vorschlag pro 1913 Fr. 3,342 So

Räterschen, Sommer 1914. Der Z en tr alquäs t or
Zto. //«(to.
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